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An den 
Bayerischen Landtag 
Max-Planck-Straße 1 
81627 München 
 
 
 
Petition an den Bayerischen Landtag 
 
Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden, da ohne sie eine Petitionsbearbeitung 
nicht möglich ist. 
 
 
 
Persönliche Daten 
 
 
Anrede  Frau   Herr 
                                  
 
 
*Name 
 
 
 
*Vorname  
 
 
 
Titel   
 
 
 
*PLZ/Ort  
 
 
 
*Straße, Nr.  
 
 
 
Land   
 
 
 
Telefon                                                      Fax                                                
 
 
 
 
E-Mail   

Datum: 
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Wenn Sie diese Petition als Vertreter/in einer anderen Person einreichen, geben Sie 
bitte nachfolgend auch deren persönliche Daten an. Bitte füllen Sie dann mindestens 
die mit einem * gekennzeichneten Felder aus. 
 
 
                      Ich gebe diese Petition als Vertreter/in für folgende Person ab: 
 
 
Anrede  Frau   Herr 
                                  
 
 
*Name 
 
 
 
*Vorname  
 
 
 
Titel   
 
 
 
*PLZ/Ort  
 
 
 
*Straße, Nr.  
 
 
 
Land   
 
 
 
Telefon                                                      Fax                                                
 
 
 
 
E-Mail   
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Über welche Entscheidung/welche Maßnahme/welchen Sachverhalt wollen Sie sich 
beschweren? (Kurze Umschreibung des Gegenstands Ihrer Petition) 
 
 
 
 
 
Was möchten Sie mit Ihrer Bitte/Beschwerde erreichen? 
 
 
 
 
 
 
Was möchten Sie mit Ihrer Bitte/Beschwerde erreichen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegen wen, insbesondere welche Behörde/Institution, richtet sich Ihre Beschwerde? 
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Bitte/Beschwerde ab: 
 
 
 
 
Bitte geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Bitte/Beschwerde an: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie in dieser Sache bereits andere Rechtsbehelfe (z.B. Widerspruch, Klage) 
eingelegt haben, benennen Sie diese bitte: 
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Ihre Unterschrift unter der Petition ist zwingend erforderlich, da ohne sie eine 
Petitionsbearbeitung nicht möglich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie in dieser Sache bereits andere Rechtsbehelfe (z.B. Widerspruch/Klage) 
eingelegt haben, benennen Sie diese bitte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur für Post- oder Faxeinreichung: 
 
Ihre Unterschrift unter der Petition ist zwingend erforderlich, da ohne sie eine 
Petitionsbearbeitung nicht möglich ist. 
 
 
 
 
________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
Bitte senden Sie die Petition unterschrieben per Telefax (089/4126-1768) oder per 
Post an die oben genannte Adresse. 


	Datum: 28.08.2018
	Ort, Datum, Unterschrift: Augsburg, 28.08.2018 
	Name1: 
	Vorname1: 
	Titel1: Vorstandschaft Bay. Landesausschuss f. Hauswirtschaft e.V.
	PLZOrt1: 86152 Augsburg
	StrasseNr1: Ottmarsgässchen 8
	Herr1: Off
	Land1: Bayern
	Telefon1: 
	Fax1: 
	Email: 
	Telefon2: 
	Fax2: 
	Email2:          Entfällt
	Name2:            Entfällt
	Vorname2:            Entfällt
	Titel2: 
	PLZOrt2:           Entfällt
	StrasseNr2:           Entfällt
	Land2:           Entfällt
	Vertreter: Off
	Entscheidung: Das (BMG) hatte 2016 ! seine Rechtsauffassung kundgetan, wie mit den Preisen für die Entlastungs- leistungen (125 €) nach § 45b SGB XI  ab dem Jahr 2017! umzugehen sei. Danach dürfen bei diesen Leistungen maximal nur die Preise in Ansatz gebracht werden, die schon im Rahmen d. Vergütungs- vereinbarungen mit den Kostenträgern vereinbart wurden. Näheres zur Ausgestaltung einer entspr.  Begrenzung der Vergütung, die für die Erbringung von Leistungen nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 durch nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag verlangt werden darf, kön- nen die Landesregierungen i.d. Rechtsverordnung nach § 45a Absatz 3 bestimmen. Da dies immer noch nicht geschehen ist, müssen private, auf Haushaltshilfe spezialisierte, Anbieter existenzbedroh  ende Benachteiligungen hinnehmen und sind dabei noch der Macht der Pflegekassen ausgesetzt.     
	Was: Die Investitionskosten i.S. des § 82 Abs. 2 SGB XI wurden vom BMG nicht erwähnt, müssen aber für privathauswirtschaftliche Dienstleister dennoch den Preisen für Haushaltsleistungen hinzurechenbar sein. Die Investitionskosten müssen zusätzlich zu den betrieblichen Gemeinkosten individuell berech enbar sein, was in der Rechtsverordnung gesichert werden muss.Die ARGE der Pflegekassen beruft sich bei ihrem Preisobergrenzen-Diktat auf die Preisvereinbarungen gem.Vertrag m.d. Freien Wohl- fahrtsverbänden (vgl.§89 SGB XI i.V.m. §36 SGB XI). Die Verbände der freien Wohlfahrtsverbände erhalten aber sowohl staatl.Zuschüsse als auch Spenden, die priv.Dienstleister dagegen nicht. Die Ungleichbehandlung steht dem staatl. Auftrag zum Aufbau privater Versorgungsstrukturen entgegen.  Die Frage der Investitionskostenfinanzierung für private Dienstleister der Haushaltshilfe ist zu klären.    
	Gegenwen:            1. Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege           2. Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Pflegekassen
	Langtext: den Rücken kehren, während ambulante Pflegedienste für die gleiche hauswirtschaftliche Tätigkeit 33,60 €/Std. abrechnen dürfen und dabei zugleich infolge des für sie geltenden Vergütungssystems der Komplexleistung in ihrem (Gesamt-)Leistungssetting die Möglichkeiten haben, ihre Einsatzzeit vor Ort mit parallelen Leistungen rentabler zu organisieren, als eine Hauswirtschaftshilfe, die lediglich im Leistungssetting der Haushaltsführung tätig ist. Der Leistungskatalog der ambulanten Pflege- dienste bietet faktisch weit mehr monetäre „Überschneidungsspielräume“ als der von hauswirtschaft- lichen Dienstleistern. Die Rahmenbedingungen der ambulanten Pflegedienste sind faktisch wirtschaftlicher als die der privaten Hauswirtschaftsleister, die wie vor ausgeführt, dann auch noch einen wesentlich geringeren Vergütungssatz erhalten.Gleiche Leistungen müssen nicht nur gleich vergütet werden sondern insbesondere leistungsgerecht sein.  Die Vorstandschaft des Bayerischen Landesausschuss für Hauswirtschaft e.V. und seine Mitgliedsverbände mit deren angeschlossenen Mitgliedern bitten die Bayerische Staatsregierung ehestmöglich  sicherzustellen, dass die betriebswirtschaftlichen Grundsätze der Preisbildung von privatwirtschaftlichen Dienstleistern auch im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen anerkannt werden und damit das "Sterben" diesbezüglicher Dienstleister gestoppt wird.     
	Rechtsbehelf:                          Wir versichern, dass in der Sache keinerlei Rechtsbehelfe eingelegt wurden. 
	Begruendung: Derzeit können hauswirtschaftliche Dienstleister, die die hohe Hürde der Anerkennung des Zentrum Bayern Familie und Soziales mit langem Atem gemeistert haben, ihre Leistungen mit 24,12 € je voller Stunde abrechnen. Dieser Stundensatz soll dann für Löhne (einschließlich Lohn des Unternehmers), die Personalnebenkosten (Sozialversicherung,Lohnfortzahlung für Urlaub/Krankheit, lfd. Fortbildungs verpflichtungen, Jahressonderzahlungen) sowie auch die unternehmerischen Gemeinkosten reichen!Weder die Fahrtzeiten zu den Pflegebedürftigen werden vergütet noch werden Zeitzuschläge für evtlSa/ So/FT-dienste gewährt. Zusammenfassend: An der Grenze zum Mindestlohn tätig,müssen Haus- haltsdienstleister zusätzlich noch ihre investiven Kosten tragen,was insgesamt zu dem Ergebnis führt                 dass private hoch kompetente (Haushaltsdienstleistungs-)Unternehmen regelrecht aufgeben müssen  und den politisch gewünschten haushaltsnahen Dienstleistungen in zunehmender Anzahl wieder          
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